
Rabattvertrag für  
wirkstoffgleiches Biological:  

Austauschbarkeit gemäß Anlage 1 
Rahmenvertrag gegeben?

Gibt es Gründe gegen einen Austausch  
(z. B. Pharmazeutische Bedenken)?

Abgabe des  
verordneten  

Arzneimittels

Rabattvertrag für  
verordnetes Präparat?

Produkt eindeutig verordnet?

Rabattartikel bei vorliegender  
Krankenkasse gelistet?

Produktneutrale Verordnungen sind unzulässig,  
wenn es bereits Biosimilars im Handel gibt.

Abgabe nach § 12 Abs. 1 (vier preisgünstigste AM),  
§ 12 Abs. 2 (preisgünstigstes Parallelarzneimittel oder 

günstigerer Import), sofern Austauschbarkeit gegeben ist. 
Keine Austauschbarkeit gegeben: Abgabe nach  
§ 13 (günstigerer Import). Preisanker beachten.

Abgabe des verordneten Arzneimittels  
(oder eines Importes gem. § 13 Rahmenvertrag)

Abgabe des  
Rabatt- 

arzneimittels

Dokumentation auf Rezept mit Sonder-PZN und ggf.  
Begründung, Abgabe nach § 12 Abs. 1 (vier preisgünstigste 

AM), § 12 Abs. 2 (preisgünstigstes Parallelarzneimittel  
oder günstigerer Import), sofern Austauschbarkeit 

gegeben ist. Keine Austauschbarkeit gegeben: Abgabe 
nach § 13 (günstigerer Import). Preisanker beachten.

Abgabe von Biologicals auf GKV-Rezept
Bei der Abgabe von Biologicals gilt die Abgaberangfolge nach §§ 10 bis 14 des Rahmenvertrags. Auch für Biologicals werden Rabattverträge abgeschlossen.  

Hinsichtlich der Austauschbarkeit von Biologicals sind die Besonderheiten nach Anlage 1 des Rahmenvertrags zu beachten. Die Abgabe von Biologicals wird zur Erfüllung des Einsparziels  
nicht berücksichtigt, es besteht keine Verpflichtung zur Abgabe preisgünstiger Importe.

Verordnung Biological

* Mehrere Rabattartikel:  
Apotheke kann gem. Rahmenvertrag frei 

unter diesen wählen. Voraussetzung:  
Austauschbarkeit gegeben!
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